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limine.

graktiftlje glätter für bie gJerkjlatt
mit befonöeter SerüctficStigung ber

.tunft itn ^cutbtoerf.
fjeranggegebett unter fOiitmirfung fdimetjerifdjer

Sunft^anbmerJer unb Xedmifer
«on palter §enn-golbingljitufett.

Organ fiir bit offiziellen |)ublika!ionen bee fiijtûeiî. Sctuerlieoereins

<£rfcE)etnt je ©am§tug§ unb foftet per Quartal fyr. 1, 80, per Sage fyr. 7. *20.

3>nferate'20 ®t§. per lfpaltige fpetitjeife, bei größeren Auftragen
entfprecpenben (Rabatt.

®t. @faKeit, ben 37, aWoi 1893.

PcdltnfjitBd): 55er cttte ffSoljftijat utdjt mit panüßnrßeit wrgiff,
<Svtt6f felfitt bte (Sneffe ltd}, bie tgm ben purft gefïtlït. S- jammer.

Sdjioriztr. ©ciocrbtnerein.

Ser traloorftanb labet mii=
teïft Äreigfcpreiben Dir. 134 sur
orbentlidjen Selegiertenberfamm=
lung auf ©onntag ben 18. Sunt,
Sormittagg 9 11 kr in ben ©rofp
ratfal p fjreiBurg ein. Sie Sraf=
tanben finb fcpon in Dir. 7 beg

SlatteS befannt gege6en worben, nur ift naböptragen, baff
auch für ben bemiffionierenben Sr. &nber in Safel ein DDiit=

glieb in ben 3entralüorftanb ju wählen ift ; (alfo swei neue
DJlitglieber) unb bafe §err ©epeibegger über bie befannten
©tatutenreoifionganiräge referieren wirb.

Sa§ Srogramm lautet:
©amgtag ben 17. Suni: Dla<pmiitagg ©mpfang ber Sele*

legierten nach Slnfunft ber güge in ber Srafferie Seier,
Sinbenftrajje (rue du Tilleul). SJnwetfnng ber ©uar=
tiere. SIbenbg 9 Upr: ©emütliche Bereinigung im Sofal
beè ©ewerbeöereing, SSrafferie freier.

Sonntag ben 18. Sani: Sunft 9 U^r Seginn ber Sele»
Oiertennerfammlnng int ©rojjratgfaale im Dlegierunggge=
bänbe, gegenüber ber Sinbe. DJÎittagg 1 Upr: ©emein*
fcpaftliipeg DJlittageffen im fèotet Ralfen. Dlacpmittagg
Pnnft 4 Upr: OrgelEortgert im Dllünfier. Dlacpmittagg
punft 5 Uijr: Spaziergang : Untere ©tabt — ©Ieftri«.
gitâtë= unb Sßafferwetfe in Dllaigrange — @teftrotecp=
nifefe SBerfftätten ber Sura=©implon--Sahn beim Sakn=
pof. SlbenbS 8 Uijr : ©emütlicpe Sereinigung im Siüoli.

Dllontag ben 19. Suni: Sormittagg 9 Upr gritöfepoppen
im SereinSlofal; ©pastergang 3um Siabuft ©ranbfep;.
Sefucp ber (gängebrüefen unb anberer ©epengwürbig*
feiten.

©in ©mpfangg« unb Quartierfomiie roirb für gute Unter*-

fünft ber (Säfte beforgt fein. Sie ©eftionen finb gebeten,
bie 3apl ikrer Selegierten big fpätefteng ben 17. Suni bei

§errn @b. ©ougain, ©cgloffermeifter, in gfreiburg anp=
melben. Sie Dlacptquartiere finb unentgeltlich.

Dleue ©eftionen.. ©egen bie Slnmelbung beg „gentrah
PerbanbeS fepmeiserifeper Uhrmacper," ber „Union canton,
des arts et métiers de Fribourg" nnb beg „©ewerbe»
oereing SBeinfelben nnb Umgebung" finb feine ©infprüepe
erhoben morben nnb ketfee« mir biefe neuen ©eftionen kers®

lieh miUfommen.

Skren Seitritt kuben ferner erffärt: „Ser Serbanb
fehweiserifeper Südpfenmacper unb Söaffenfabrifanten," ber

„kantonale §anbwer£er= unb ©etoerbeoerein Slppenptt a. Dip."
forote ber ,,©aubioerfer= nnb ©eroerbep. Sînënacf)t (3üricp)."
Sie ftatntarifcpe ©tnfpraepefrift ift ptemit eröffnet.

SBanberlager nnb Stngoerfänfe.
(Sraïtanbum 5.)

Slnträge beS Pîeferenten ©eraetbefefretär ffrebS.

1. SBanberlager, freiwillige ©teigernngen oon §anbelg=
waren nnb SInSberfänfe finb gleich bem §aufierpanbel ge=

ftplicp su regeln unb im Sntereffe beg fefjpaften ©ewerbe«
unb §anbelftanbeg einer kek^n Sefteuerung nnb fdjarfen
Soliseiauffidit su unterftetlen.
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praktische Stätter für die Merkstatt
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Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Holdinghansen.
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Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate'20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

St. Wallen, den S7. Mai !888.

Wochmspruch: Wer eine Wohlthat nicht mit Dankbarkeit vergilt,
Hrüvt sclvtt die chucll'e sich, die ihm den Durst gestillt. I. Hammer.

Schweizer. Gewerbeverein.

Der Zentralvorstand ladet mit-
telst Kreisschreiben Nr. 134 zur
ordentlichen Delegiertenversamm-
lung auf Sonntag den 18. Juni,
Vormittags 9 Uhr in den Groß-
ratsal zu Freiburg ein. Die Trak-
Landen sind schon in Nr. 7 des

Blattes bekannt gegeben worden, nur ist nachzutragen, daß
auch für den demissionierenden Dr. Huber in Basel ein Mit-
glied in den Zentralvorstand zu wählen ist; (also zwei neue
Mitglieder) und daß Herr Scheidegger über die bekannten
Statutenrevisionsanträge referieren wird.

Das Programm lautet:
Samstag den 17. Juni: Nachmittags Empfang der Dele-

legierten nach Ankunft der Züge in der Brasserie Peier,
Lindenstraße (rus du DillsrU). Anweisung der Quar-
tiere. Abends 9 Uhr: Gemütliche Vereinigung im Lokal

^
des Gewerbevereins, Brasserie Peier.

Lwnntag den 18. Juni: Punkt 9 Uhr Beginn der Dele-
giertenversammlung im Großratssaale im Regierungsge-
bände, gegenüber der Linde. Mittags 1 Uhr: Gemein-
schaftliches Mittagessen im Hotel Falken. Nachmittags
Punkt 4 Uhr: Orgelkonzert im Münster. Nachmittags
Punkt ö Uhr: Spaziergang: Untere Stadt — Elcktri-
zilärs- und Wasserwerke in Maigrange — Elektrotech-
nische Werkstätten der Jura-Simplon-Bahn beim Bahn-
Hof. Abends 8 Uhr: Gemütliche Vereinigung im Tivoli.

Montag den 19. Juni: Vormittags 9 Uhr Frühschoppen
im Vereinslokal; Spaziergang zum Viadukt Grandfey;
Besuch der Hängebrücken und anderer Sehenswürdig-
keiten.

Ein Empfangs- und Quanierkomite wird für gute Unter-
kunft der Gäste besorgt sein. Die Sektionen sind gebeten,
die Zahl ihrer Delegierten bis spätestens den 17. Juni bei
Herrn Ed. Gougain, Schlossermeister, in Freiburg anzu-
melden. Die Nachtquartiere sind unentgeltlich.

Neue Sektionen. Gegen die Anmeldung des „Zentral-
Verbandes schweizerischer Uhrmacher," der „Iliiioir sairboll.
6ss arb8 sb mstisrs 6s ?ribourg" und des „Gewerbe-
Vereins Weinfelden und Umgebung" sind keine Einsprüche
erhoben worden und heißen wir diese neuen Sektionen herz-
lich willkommen.

Ihren Beitritt haben ferner erklärt: „Der Verband
schweizerischer Büchsenmacher und Waffenfabrikanten," der

„Kantonale Handwerker- und Gewerbeverein Appenzell a. Rh."
sowie der „Handwerker- und Gewerbev. Küsnacht (Zürich)."
Die statutarische Einsprachefrist ist hiemit eröffnet.

Wanderlager und Ausverkäufe.
jTraktandmn b.)

Anträge des Referenten Gewerbesekretär Krebs.

1. Wanderlager, freiwillige Steigerungen von Handels-
waren und Ausverkäufe sind gleich dem Hausierhandel ge-
setzlich zu regeln und im Interesse des seßhaften Gewerbe-
und Handelstandes einer hohen Besteuerung und scharfen
Polizeiaussicht zu unterstellen.
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2. ©S liegt tit ber Sßfltt^t mtb Rufgabe ber ©ewerbe-
unb gewerblichen BerufSbereine, bie Befiörben bei SSolIgteEiung

biefer ©efepe fräftig p unierfiüpen, tnbern fie burd) fiänbige
Kommiifionen ober fpegielie Beauftragte baS ©ebahren fol=
c£)er ©efctjäfte überroadjen laffen unb aile BliB&räuhe zur
amtlichen Slrtgeige ober öffentlichen Kenntnis bringen.

3. ©ie gewerblidien BerufSbereine foEten fid) anberfeitê
üerpflidjten, feine roirflidjen Bfufdjer ober unreellen ©efhäftS=
lente in ihren Reihen zu bulben unb beut faufenben Bublifum
gegenüber für alle ßiefernngen itjrer Riitglieber folibarifdje
©arantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf bie Befämpfung unreeller „RuS=
oerfäufe" finb folgenbe gefeplicfje Rtaßnahmen oorpfdjlagen:

a) 3ebe Buhlifation eines RnSberfaufS bebarf ber amt=

liehen BewiEigung. ©ine fofdje barf nur erteilt werben

an Rtebergefeffene, innerhalb 3ahre8frift berfelben girtna
nur einmal unb nidjt für länger als zwei Monate,
Ruflöfung ber girma aufgenommen.

b) 3" bem fdjriftlicf) etnpreidjenben ©efudje müffen bie

Befdjaffenbeit unb Rteuge ber pm RnSberfauf be=

ftimmten SBaren unb bie ©rünbe beS RuSberfaufS genau
ëegeidinet werben. Suläßig finb folgenbe ©rünbe: ©ob
beS ®efd)äft§inf»aberS, Ruflöfung ber jjirma, broffenbeS
Berberben ober Beraltern bon SBaren (bereits ber*
borbene ßebenSmittel felhftöerftänblicb auSgefhloffen),
Umzug in anbere ©efd)äftSräume.

c) Bor ©röffnnng beS RuSberfaufS finb bie üiefür be=

ftimmten SBaren amtlid) zu inbentarifieren unb zu fenn=

Zeichnen. Bacpträglicfier ©rfap beS RuSoerfaufSlagerS
ift ftrafbar.

d) fjür bie Bewilligung fann eine befonbere KonzeffionS*
gebühr im BerbältniS pr ©auer unb sunt ©d)abungS=
werte beS RuSoerfaufSlagerS erhoben werben. ©aS ©e=

fefc beftimmt bie guläßigen ©renjen.

Krebitreform unb 3aï)IuugSfriften
(Xraftanbum 6.)

Einträge be§ Dîeferenten fjerrn .fppottielavftmtrolleur Bonfantben
in S-reiburg. > t -

1. Beifügung ber Rechnung p jeber gelieferten fertigen
Rrbeit (fowol)! Reuarbeiten als Reparaturen).

2. ©ewäprung bon 2—4 % Rabatt bei Barbep^Iung.
3. REgemeine ©infitbrung ber Bierteljabrefredjnung.
4. Berechnung bon 2—3 % Rabatt bei ®an§$at)Iung

innert zwei Rîonaten.
5. Beredpung bon 6 % Betrages ber Rechnung als

Bergütnng beS BerlufteS für jebeS ©emefter Berfpatung nah
Rblieferung ber Rrbeit.

6. Rnnabme ber ©enbenjen beS BereinS „Krebitreform,"
baS heifet Bereinigung gegen böswillige ober leichtfinnige

©dplbner burd) beren ©intragung in „fdjtöarp 2iften."
7. ©enoffenfhafttidw Bereinigung in Krebitfaffen p ge=

meinfd)aftlid)em ©infattf unb Berfauf; ©infitbrung (©rridp
tnng) bon „©eWerbebaEen."

8. §anbhabung einer georbneten Buchführung, görbe»

rung bezüglicher gacbfurfe in ben ©eftionen (unb ©inführnng,
wo fie noch nicht beftehen).

9. Rtöglichfte ©nthaltnng bom SBechfdberfehr.
10. Benützung ber Breffe behufs aiïgemciner Belehrung

über norftehenbe Beftrebungen unb S^fjefen unb bereu RuS=

führung.
11. ©benüteE, Berufung unb Betitionen an ben @e)eh=

gebcr behuf§ Kreierung eines ©efefceS über baS Krebitroefen.

2$au=(£()nmtf.
Reucê SeußhfluS. SBaEifer „.©rofee Rat notierte

für ein neues geughauS in ©itten 132,000 3fr.
©ie ©emetnbe Söintertfiur befhlofe bie ©rbauung eines

neuen 3entralfd)ulbaufe8 für bie Knabenfefunbarfhule.
©er Boranfchlag beträgt girfa 320,000 ftr. ®aS neue

©chulhauS fommt auf eine hiftorifdHntereffante Stätte zu

ftehen, nämlich auf ben ehemaligen, bor einem 3abre eut*
leerten grieblpf ©t. ©eorgen. §ter ftanb bis bor 10 fahren
eine KapeEe zur ©rinnerung an bie ©hlaht bei ©t. ©eorgen
1292, in Weldjer bie SBinterthnrer mit $ilfe Defterreid)S tie
Sürcher befiegten unb biefe 1000 Bote unb ©efangene zu*
rücfltefeen.

3n SPanberfteg foE bie 3abl ber grembenhotelS um
eins bermehrt werben, inbem ungefähr in ber RUtte beS

©hateS ein folcheS unter bem Ramen „iQotel Rentrai" ge=

baut wirb. -

®ic ©chtcnett für bie eleftrifhe ©trnßenbahit ©tan§»
ftab=Stan§ finb bereits zu einem Biertel gelegt. ©S finb
girfa 40 Slrbeiter mit bem ©tnlaffen ber ©dfienen befd)äftigt
unb bereits bermittelt ein RoEwagen ben Rîaterialberfehr.

ReucS Sôafjnproieït. fyitr bie Borarbeiten eines ©ifen=
bahnprojefteS ©erlifonsSchtnamenbingewBtaur mit Rnlepnnng
gegen ©gg SRön(hattorf @rüningen (Rnfhluh an ©täfa*
IBepifon) werben bie intereffierten ©emeinben nm BewiEi^

gung beS nötigen ÜbrebiteS angegangen.
Reue Sahn. 2aut „5ögl. b'©ngiabina" fheint Cefter=

reid) entfchloffen zu fein, bie ©fenbapn Bteran=RtalS mit
gortfehung nach 3ftnftermünz=8anbed zu bauen. ®ie öfter=

reidjifchen Ingenieure halten bafür, ber fürgefle Rnfchlnh an
©raubünben Wäre ber burch baS Uniathal. ©S fjanbelt fid)
um jenes befaunte wilbromantifche ©eitenthal, bas fid) bei

©rufdpSent öffnet, ©ute 2tnSfid)ten für bie Sinie 2anbecf=

Rieran eröffnet ber llmftanb, ba| bie Balfuganabahn be=

finitib gefiebert zu fein fheint. 3m 8anfe oon groei 3ahren
foEte biefelbe fertig fein unb bem Betrieb übergeben werben.

SPirdjenhau Sajcnfjaib. Ruf einem oorzüglih bomi=

nierenben, gegen ben ©hnrfluh uorfpringenben Birgel, rechts

non ber fjauptftrafje Bütfhtoht nad) SBpt wirb in ber auf=

blühenben Drtfhaft Bazenhaib eine fhöne fatholifche Sird)e
gebaut. ®ie gnnbamentSarbeiten finb fo weit oorgefhritten,
baß mit bem Rohbau bemnähft begonnen werben fann.
®aS gunbament ift gegoffen nnb zwar aus einer bauer=

haften getnentmaffe. fhweren oorbereiteten ©effteine

liegen zut Bereitfhaft auf bem Bauplafce; ebeüfo baS zum
Bau notwenbige übrige Riaterial zum großen ©eil. RIS

nachahmenswert barf bezeichnet werben, bafc bie bis jefet

noEzogenen Borarbeiten burd) fjrohnbienftleiftnngen ber ©in=

wohuer unb Bürger ber neuen Sirdiengemetnbe ausgeführt
unb baS Rîaterial herbeigefhafft würbe, woburh ber ©e=

meinbe wefentlih bermehrte RuSgaben für ben Bau ber

Sirche erfpart bleiben, ©er $oh= unb ber ©inbau ber

Sirhe ift nod) an feinen Unternehmer hergeben, bod) bürfte
bieS in nähfter 3<nt gefdiefjen, wenn bie Sfirhe noh bor
Beginn beS nähften SBinterS unter ©ach gebracht werben

foE. ©inmal boEftänbig aufgebaut, wirb biefeS monumen=

tale, weithin fidjtbare ©otteShaus im Rngefidjt beS rttaje=

ftätifhen ©äntiS unb ber ^urfirften eine herrbhs Sterbe,

fowoht für baS hnbfhe Bazenheib, als aud) beS

ganzen Rlttoggenbnrg mit feinen üppigen ©Siefen, Dbft=

gärten unb Söälberu fein. 3u toünfhen ift nur ein boiï*

ftänbigeS ©elingeit biefeS ttrd)enbaneS zum ©egen ber

ganzen, ftrebfamen ©emeinbe.

SPirthcuhau Sajenhaib. ©te Bauleitung ber in gotifd)em
©til zu haltenben neuen fatolifhen Kirche in Bazenheib ift
befinitio bem fèerrn Rrhiteften ©rüebler in SBil übertragen
morben.

Sautuefcn itt Sujevn. ©aS neue KantonSfhuIgebäube
in ßuzern geht feiner BoEenbung entgegen unb wirb im
fgerbft bezogen werben, ©er Bau ift nah ben Blänen unb
unter ber Seitung beS §errn Rrhiteften ©egeffer 6ribeEi
ausgeführt worben. Bauführer war ®err 3- BtüEer. ©aS

neue Kantonalfhutaebäube gereiht ber ©tabt Suzern zur
Sterbe.

©ie Sirbetten für baê Stwßhaw^ in SöaHenftabt werben

an folgenbe Unternehmer oergeben: @rb*, Rtaurer= unb BPfter*
arbeiten an Beat Bürer in SBaEenftabt, ©anbfteinlieferung
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2. Es liegt in der Pflicht und Aufgabe der Gewerbe-
und gewerblichen Berufsvereine, die Behörden bei Vollziehung
dieser Gesetze kräftig zu unterstützen, indem sie durch ständige
Kommissionen oder spezielle Beauftragte das Gcbahren sol-
cher Geschäfte überwachen lassen und alle Mistbräuche zur
amtlichen Anzeige oder öffentlichen Kenntnis bringen.

3. Die gewerblichen Berufsvereine sollten sich anderseits
verpflichten, keine wirklichen Pfuscher oder unreellen Geschäfts-
leute in ihren Reihen zu dulden und dem kaufenden Publikum
gegenüber für alle Lieferungen ihrer Mitglieder solidarische
Garantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf die Bekämpfung unreeller „Aus-
Verkäufe" sind folgende gesetzliche Mastnahmen vorzuschlagen:

) Jede Publikation eines Ausverkaufs bedarf der ami-
lichen Bewilligung. Eine solche darf nur erteilt werden

an Niedergesessene, innerhalb Jahresfrist derselben Firma
nur einmal und nicht kür länger als zwei Monate,
Auflösung der Firma ausgenommen.

d) In dem schriftlich einzureichenden Gesuche müssen die

Beschaffenheit und Menge der zum Ausverkauf be-

stimmten Waren und die Gründe des Ausverkaufs genau
bezeichnet werden. Zuläßig sind folgende Gründe: Tod
des Geschäftsinhabers, Auflösung der Firma, drohendes
Verderben oder Veraltern von Waren (bereits ver-
dorbene Lebensmittel selbstverständlich ausgeschlossen),

Umzug in andere Geschäftsräume,
o) Vor Eröffnung des Ausverkaufs sind die hiefür be-

stimmten Waren amtlich zu inventarisieren und zu kenn-

zeichnen. Nachträglicher Ersatz des Ausverkaufslagers
ist strafbar.

) Für die Bewilligung kann eine besondere Konzessions-
gebühr im Verhältnis zur Dauer und zum Schatzungs-
werte des Ausverkaufslagers erhoben werden. Das Ge-
setz bestimmt die zuläßigen Grenzen.

Kreditreform und Zahlungsfristen
tTraktandum 6.1

Anträge des Referenten Herrn Hypothekarkontrolleur Vonlanthen
in Freiburg. t

1. Beifügung der Rechnung zu jeder gelieferten fertigen
Arbeit (sowohl Neuarbeiten als Reparaturen).

2. Gewährung von 2—4 "/<, Rabatt bei Barbezahlung.
3. Allgemeine Einführung der Vierteljahresrechnung.
4. Berechnung von 2—3 °/g Rabatt bei Ganzzahlung

innert zwei Monaten.
3. Berechnung von ö °/g des Betrages der Rechnung als

Vergütung des Verlustes für jedes Semester Verspätung nach

Ablieferung der Arbeit.
6. Annahme der Tendenzen des Vereins „Kreditreform,"

das heißt Vereinigung gegen böswillige oder leichtsinnige

Schuldner durch deren Eintragung in „schwarze Listen."
7. Genossenschaftliche Vereinigung in Kreditkassen zu ge-

meinschaftlichem Einkauf und Verkauf; Einführung (Errich-
tung) von „Gewerbehallen."

8. Handhabung einer geordneten Buchführung. Förde-

rung bezüglicher Fachkurse in den Sektionen (und Einführung,
wo sie noch nicht bestehen).

9. Möglichste Enthaltung vom Wechselverkehr.

1V. Benützung der Presse behufs allgemeiner Belehrung
über vorstehende Bestrebungen und Thesen und deren Aus-

Wrung.
11. Eventuell, Berufung und Petitionen an den Gesetz-

gebcr behufs Kreierung eines Gesetzes über das Kreditwesen.

Bau-Chronik.
Neues Zeughans. Der Walliser.Große Rat votierte

für ein neues Zeughaus in Sitten 132,000 Fr.
Die Gemeinde Winterthur beschloß die Erbauung eines

neuen Zentralschulhauses für die Knabenseknndarschule.

Der Voranschlag beträgt zirka 320,000 Fr. Das neue

Schulhaus kommt auf eine historisch-interessante Stätte zu

stehen, nämlich auf den ehemaligen, vor einem Jahre ent-
leerten Friedhof St. Georgen. Hier stand bis vor 10 Jahren
eine Kapelle zur Erinnerung an die Schlackt bei St. Georgen
1292, in welcher die Winterthurer mit Hilfe Oesterreichs die

Zürcher besiegten und diese 1000 Tote und Gefangene zu-
rückliesteu.

In Kandersteg soll die Zahl der Fremdenhotels um
eins vermehrt werden, indem ungefähr in der Mitte des

Thales ein solches unter dem Namen „Hotel Zentral" ge-
baut wird. -

Die Schienen für die elektrische Straßenbahn Stans-
stad-Stans sind bereits zu einem Viertel gelegt. Es sind

zirka 40 Arbeiter mit dem Einlassen der Schienen beschäftigt
und bereits vermittelt ein Rollwagen den Materialverkehr.

Neues Bahnprojekt. Für die Vorarbeiten eines Eisen-
bahnprojektes Oerlikon-Schwamendingen-Maur mit Anlehnung
gegen Egg-Mönchaltorf-Grüningen (Anschluß an Stäfa-
Wetzikon) werden die interessierten Gemeinden um Bewilli-
gung des nötigen Kredites angegangen.

Neue Bahn. Laut „Fögl. d'Engiadina" scheint Lester-
reich entschlossen zu sein, die Eisenbahn Meran-Mals mit
Fortsetzung nach Finstermünz-Landeck zu bauen. Die öfter-
reichischen Ingenieure halten dafür, der kürzeste Anschluß an
Graubünden wäre der durch das Uniathal. Es handelt sich

um jenes bekannte wildromantische Seitenthal, das sich bei

Crusch-Sent öffnet. Gute Aussichten für die Linie Landeck-

Meran eröffnet der Umstand, daß die Valsuganabahn de-

finitiv gesichert zu sein scheint. Im Laufe von zwei Jahren
sollte dieselbe fertig sein und dem Betrieb übergeben werden.

Kirchenbau Bazenhaid. Aus einem vorzüglich domi-
nierenden, gegen den Thurfluß vorspringenden Hügel, rechts

von der Hauptstraße Bütschwyl nach Wyl wird in der auf-
blühenden Ortschaft Bazenhaid eine schöne katholische Kirche
gebaut. Die Fundamentsarbeiten sind so weit vorgeschritten,
daß mit dem Hochbau demnächst begonnen werden kann.

Das Fundament ist gegossen und zwar aus einer dauer-
haften Zementmasse. Die schweren vorbereiteten Ecksteine

liegen zur Bereitschaft auf dem Bauplatze; ebenso das zum
Bau notwendige übrige Material zum großen Teil. Als
nachahmenswert darf bezeichnet werden, daß die bis jetzt

vollzogenen Vorarbeiten durch Frohndienstleistungen der Ein-
wohuer und Bürger der neuen Kirchengemeinde ausgeführt
und das Material herbeigeschafft wurde, wodurch der Ge-

meinde wesentlich vermehrte Ausgaben für den Bau der

Kirche erspart bleiben. Der Hoch- und der Einbau der

Kirche ist noch an keinen Unternehmer vergeben, doch dürfte
dies in nächster Zeit geschehen, wenn die Kirche noch vor
Beginn des nächsten Winters unter Dach gebracht werden

soll. Einmal vollständig aufgebaut, wird dieses monumen-
tale, weithin sichtbare Gotteshaus im Angesicht des maje-
Mischen Säntis und der Kurfirsten eine herrliche Zierde,
sowohl für das hübsche Dorf Bazenheid, als auch des

ganzen Alttoggenburg mit seinen üppigen Wiesen, Obst-

gärten und Wäldern sein. Zu wünschen ist nur ein voll-
ständiges Gelingen dieses Kirchenbaues zum Segen der

ganzen, strebsamen Gemeinde.

Kirchenbau Bazenhaid. Die Bauleitung der in gotischem

Stil zu haltenden neuen katolischen Kirche in Bazenheid ist
definitiv dem Herrn Architekten Grüebler in Wil übertragen
worden.

Bauwesen in Luzern. Das neue Kantonsschulgebäude
in Luzern geht feiner Vollendung entgegen und wird im
Herbst bezogen werden. Der Bau ist nach den Plänen und
unter der Leitung des Herrn Architekten Segesser-Crivelli
ausgeführt worden. Bauführer war Herr I. Müller. Das
neue Kantonalschulgebäude gereicht der Stadt Luzern zur
Zierde.

Die Arbeiten für das Zeughaus in Wallenstadt werden

an folgende Unternehmer vergeben: Erd-, Maurer- und Pflaster-
arbeiten an Beat Bürer in Wallenstadt, Sandsteinlieferung
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